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Mit 

Johannes Mittestädt j' 

ist einer der Großen auf dem Gebiete des Urheberrechts 

von uns geschieden, und diese Lücke ist um so empfind- 

licher, als er die Fülle seines Wissens, den Reichtum seiner 
Erfahrungen aus der jahrzehntelangen Beschäftigung mit der 
Praxis des Urheberrechts, insbesondere mit der Verwertung 
des Urheberrechtsgutes nicht in wissenschaftlichen Dar- 
legungen niedergelegt hat, so daß dieser Reichtum mit ihm 

ins Grab sinkt. 
Unnötig, seine Leistungen auf diesem Gebiete hervor- 

zuheben! Jeder kennt sie, jeder bewundert sie. 
Und in der Herbstsonne seines Lebens ward ihm ver- 

gönnt, die Summe seines Wissens und Könnens auf der Rom- 

konferenz im Jahre 1928 in den Dienst des deutschen Vater- 
landes zu stellen. Mit den Ergebnissen der Romkonferenz 

ist der Name Mittelstädt untrennbar verknüpft. 
Den Mitarbeiter und Freund haben wir verloren, sein 

Lebenswerk bleibt ewig. 

Die Schriftleitung und die Herausgeber. 


